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report

Mit Sicherheit ein schöner Winter ...
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Ein arbeitsreiches und durchaus
erfolgreiches Jahr 2006 liegt nun
fast hinter uns.
Beginnend mit einem neuen Auf-
tritt im Internet (www.schollerund-
co.at) Anfang des Jahres, der Ein-
führung unseres Scholler RT-
Systems und Veranstaltungen wie
zum Beispiel unsere Weinparty
anlässlich der Dornbirner Herbst-
messe, konnten wir auch heuer
wieder einige Akzente setzen.

Mit Freude und natürlich auch Stolz
kann ich außerdem über die anhal-
tend gute Zusammenarbeit mit
unseren Partnern und Kunden
berichten, die uns als Makler ein
hervorragendes Zeugnis ausstellen.
Lesen Sie mehr dazu im Bericht der
Fa. Steiner Unternehmensberatung.
Zudem konnten wir im ablaufen-
den Jahr auch einige, sehr interes-
sante Neukunden gewinnen. 
Durch interne Umstrukturierungen
und Erweiterung unseres Teams
haben wir stets versucht, den An-
forderungen unserer Kunden ge-
recht zu werden.

Nach einer kleinen Verschnaufpau-
se über die bevorstehenden Feier-
tage starten wir aber natürlich mit
vollem Elan ins Neue Jahr, in dem
wir wieder viel vorhaben.
Bereits zum dritten Mal werden wir
uns auf der Frühjahrsaustellung
2007 der WG-Götzis präsentieren
und auch auf der Dornbirner Mes-
se ist wieder ein Event in Planung.
Dies nur als kleiner Vorgeschmack.
Nun wünsche ich Ihnen noch einen
erfolgreichen „Endspurt“ 2006
und erholsame Weihnachtsfeierta-
ge mit Ihrer Familie!

Ihr Helmut Scholler

Editorial

aktuell thema aktuell
„Bonus & Garantie II“– Ihre Vorteile auf einen Blick:
„Bonus & Garantie II“ bietet Ihrem Vermögen
neue Perspektiven. Damit Ihr Vermögen wächst
und Sie die Sicherheit durch Kapitalgarantie
genießen. Sie können sich entspannt zurückleh-
nen, während sich Ihr Geld vermehrt.
Bestes Know-how und modernste Technologien
sorgen für hohe Ertragsmöglichkeiten bei gleich-
zeitiger Kapitalgarantie*. 

- Kein Risiko durch Garantie
102,4% Kapitalgarantie* auf Ihren Nettobeitrag.

- Flexibilität
Nur zehn Jahre Laufzeit und bereits nach fünf Jahren
erhalten Sie eine steuerfreie Zwischenausschüttung 
von bis zu 25% des Garantiewertes!

- Überdurchschnittliche Ertragsmöglichkeiten
Durch die hohe Basisperformance von jeweils 
12,25% der 20 besten Aktien.

- Unabhängigkeit von den Aktienmärkten
Hohe Ertragsmöglichkeiten nicht nur bei steigender
Marktphase.

- Sicherheit für bereits erwirtschaftete Erträge.
Denn bereits zugeteilte Kupons können nicht mehr 
verloren werden.

- Steuerfreiheit
Sämtliche Erträge sind steuerfrei, es werden weder 
KESt noch Einkommensteuer verrechnet!

- Geringer Mindestbeitrag
Bereits ab EUR 2.000,– (inkl. VersSt.)

Schneeräumung und Dachlawinen
Kaum knirschen die ersten Eiskrusten unter den Sohlen,
kaum fallen die ersten Schneeflocken, wird das Thema
Streupflicht und Schneeräumung aktuell. Diese Ver-
pflichtung der Gehsteigreinigung und Gehsteigstreu-
ung betrifft sämtliche Anrainer, deren Liegenschaften
nicht mehr als 3 m vom Gehsteig entfernt sind. Selbst-
verständlich haben die Anrainer auch die Möglichkeit,
diese Verpflichtung durch Verträge an Dritte zu über-
tragen (Hausverwalter etc.). Gefahrenquellen wie
Schneeanhäufungen, Eisplatten etc. sind in zumutbarer
Form vom Anrainer zu beseitigen. Nur das Aufstellen
von Warnschildern, die beispielsweise auch vor Dachla-
winen warnen, ist keine geeignete Maßnahme.
Der Liegenschaftseigentümer hat nicht nur vor den
Dachlawinen zu warnen, sondern eben diese in zumut-
barer Form zu entfernen und das Entstehen derartiger
Dachlawinen zu vermeiden. Die Rechtssprechung for-
dert in der Zwischenzeit vermehrt einen sehr sorgfälti-
gen Umgang mit den Pflichten - sowohl bei der Reini-
gung und Streuung der Wege als auch beim Entfernen
entsprechender Dachlawinen.

Räumpause zwischen 22 und 6 Uhr

Geräumt werden müssen Gehsteige, Gehwege und
Stiegenanlagen, die dem öffentlichen Verkehr dienen.
Gibt es keinen Gehsteig, muss der Straßenrand in einer
Breite von 1 Meter von Eis und Schnee gereinigt wer-
den. Nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr früh muss nicht
geräumt werden.

Achtung vor Mitverschulden

Mitunter trifft auch einen Passanten oder Autobesitzer,
der durch eine abgehende Dachlawine geschädigt
wird, ein Mitverschulden, so die Meinung der Rechts-
experten. "Wenn man bei entsprechender Aufmerk-
samkeit die Gefahren hätte erkennen können, kommt

ein Mitverschulden in Betracht und eine Minderung von
Schadenersatzforderungen kann die Folge sein." Ein
solches Mitverschulden kann insbesondere bei Beschä-
digungen von parkenden Autos entstehen, wenn diese
trotz herrschenden Tauwetters und damit verbundener
Dachlawinengefahr gerade dort abgestellt werden, wo
bereits von der Straße aus die auf dem Dach lagernden
– eventuell sogar überhängenden – Schneemassen er-
kennbar sind. 
Die Haftungsfrage bei Schäden durch Dachlawinen ist
oftmals nicht eindeutig, warnen die Rechtsexperten der
VLV. Generell empfehlen die Schadenexperten sowohl
Passanten und Autobesitzern als auch Hauseigentü-
mern bzw. den von ihnen beauftragten Hausverwaltern
oder Hausbesorgern besondere Beachtung von Vorsor-
gemaßnahmen. Selbst wenn die Schäden durch Versi-
cherungen gedeckt sind, kann man sich durch entspre-
chende Aufmerksamkeit doch einiges an Unannehm-
lichkeiten ersparen.

Was tun bei Schäden?

Ist trotz aller vorbeugenden Maßnahmen ein Schaden
durch eine Dachlawine entstanden, soll der Geschädig-
te seinen Schaden bestmöglich dokumentieren.
Genaue Adressen- und Datums-/Zeitangaben sind un-
bedingt erforderlich. Allfällige Zeugen sollten um
Namen und Adressen ersucht werden; auch Fotos sind
für die Geltendmachung von Schadenersatzforderun-
gen nützlich. Der Hauseigentümer und auch der
Geschädigte sollten so rasch wie möglich bei der Versi-
cherung eine Schadenmeldung erstatten. Leistungen
kann ein Passant oder Autobesitzer im Schadenfall aus
der Gebäudeversicherung, Kfz-Kaskoversicherung oder
der privaten Unfallversicherung erwarten. Eine Rechts-
schutzversicherung kann für die rasche Durchsetzung
derartiger Schadenersatzansprüche oft eine große Hilfe
sein.

Am 24.09.2006 brach eine Gruppe
von tapferen und unerschrockenen
Maklern unter der Schirmherr-
schaft des ÖVT (Österreichischer
Versicherungs Treuhandverband)
und unter Führung von Gerhard
Veits zu einer Studienreise in das
Osmanische Reich auf. 

Unter ihnen befanden sich auch
zwei Recken des Hauses Scholler,
Oliver Reicht und Dominik Wäger.
Ziel der Reise war die Erlangung
der Weisheit, des Wissens und der
Erkenntnisse des Versicherungsver-
tragsrechtes, des ABGB und des all-
gemeinen Schadenersatzrechtes.

Beim Abschlussturnier, bei dem es
anstatt eines schönen Burgfräuleins
eine Trophäe und eine Flasche Raki
zu gewinnen gab, setzte sich dann
auch das Haus Scholler durch und
konnte den ersten Rang belegen.

ÖVT-Studienreise
in die Türkei
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Entzug von Licht und 
Geruchsbelästigungen durch Nachbarn

Kanzlei Hämmerle – Häusle –
Schwendinger

Mag. Gernot Schwendinger

Riedgasse 20/3
6850 Dornbirn
Tel. 05572/28022
Fax: 05572/29956
office@dieanwaelte.at

Die Eheleute Mayer sind bereits seit 15 Jahren Eigentü-
mer einer Eigentumswohnung an einem Berghang
über dem Rheintal mit wunderbar freier Sicht auf den
Bodensee. Ihre neuen Nachbarn, die gerade die an-
grenzende Eigentumswohnung gekauft haben, sind
vor kurzem eingezogen. Um die vor den Wohnungen
im Freien befindlichen Terrassen von den anderen
Nachbarn abzugrenzen, pflanzen sie ca. 2m hohe win-
terfeste Sträucher auf der ihrem Top zugeordneten
Außenfläche im Terrassenbereich.

Den Eheleuten Mayer wurde dadurch die freie Sicht
von ihrer Wohnung und Terrasse aus auf den Bodensee
genommen. Die neuen Nachbarn weigern sich, die
Sträucher zu entfernen. Außerdem errichten sie einen
Biomüllcontainer, von dem übelste Gerüche ausgehen,
direkt zur Terrasse der Eheleute Mayer. Was kann die
Familie Mayer dagegen unternehmen?

Durch das Zivilrechtsänderungsgesetz 2004 wurde
durch die Neufassung des § 364 ABGB dem Grundei-
gentümer, der durch den Entzug von Licht und Luft
durch einen Nachbarn unzumutbar belästigt wird, erst-
mals Schutz gewährt. Dieser Anspruch auf Schutz
gegen den Entzug von Licht und Luft besteht auch
grundsätzlich im Verhältnis zwischen Wohnungsei-
gentümern desselben Hauses. Auch gegen belästigen-

de Gerüche vom Nachbar sind die Betroffenen nach §
364 ABGB geschützt.
Gehen die Belästigungen von der Wohnungseigentum-
seinheit (auch Terrasse) aus, steht die Einbringung einer
Klage nach § 364 Abs 3 ABGB offen, nachdem ein so
genannter „obligatorischer Schlichtungsversuch“ zuvor
unternommen wurde, aber keine Einigung zustande
kam. Hier ist insbesondere ein Antrag beim Bezirksge-
richt nach § 433 Abs 1 ZPO (Einladung des Gegners
zum gerichtlichen Vergleich) hervorzuheben, möglich
wäre auch generell ein Schlichtungsversuch vor dem
Bezirksgericht oder bei der Schlichtungsstelle der
Stadt/Gemeinde oder bei einem Mediator im Sinne des
Zivilrechts-Mediations-Gesetzes.

Vorbeugend ist jedoch zu empfehlen, bereits bei der
Errichtung der Wohnanlage sicherzustellen, und zwar
im Grundbuch, dass sich die Wohnungseigentümer
wechselseitig das  Dienstbarkeitsrecht auf freie Aussicht
im Sinne des § 476 Z 11 ABGB einräumen. Auch die
Situierung von geruchsintensiven Abfallbehältern und
Abfallsammelstellen sollten zumindest in der Gemein-
schaftsordnung oder in einer Benützungsregelung der
Eigentümergemeinschaft festgehalten werden. So kön-
nen Konflikte und gerichtliche Streitigkeiten zwischen
Nachbarn am besten vermieden werden.

thema aktuell ihr recht
Wieder einmal ist es der Wiener Städtischen gelungen,
Vorteile frühzeitig an den Kunden weiterzugeben. TOP
MED Privatpatient ist die erste Sonderklasseversiche-
rung mit Frauenprämien, die schon jetzt im Einklang
mit der neuen EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von
Mann und Frau stehen. Die günstigeren Prämien
sichern derzeit einen deutlichen Marktvorsprung.

TOP MED Privatpatient kann darüber hinaus mit
attraktiven Highlights aufwarten, die die hohe Erwar-
tungshaltung der Kunden an ihre private Krankenver-
sicherung noch übertreffen.

Medizinisch Spitze

Freie Wahl unter ärztlichen Kapazitäten regional,
Österreichs und Europas oder der Welt - je nach
Wunsch des Kunden. Und das bekannte medizinische
Service rund um die Uhr mit Informationen zu Ärzten,
Spitälern, besten Behandlungsmethoden, offenen
Apotheken, einem Notfalldienst für Medikamenten-
transport und einem Begleitservice für die Reise zu
einer Behandlung ins Ausland.

Spitalsaufenthalt wie im Hotel

Ob in der Privatklinik oder in der Sonderklasse eines
öffentlichen Krankenhauses, TOP MED Privatpatient
macht den Spitalsaufenthalt so angenehm wie mög-
lich: Höchstens zwei Betten in einem komfortablen
Zimmer, TV, Tageszeitung, Besuch so oft wie möglich
und vieles mehr.

In den Varianten Small - Medium - Large

Der Kunde wählt den Selbstbehalt. In der Variante
Small beträgt er je nach Bundeslandgruppe zwischen
EUR 1.080,- und EUR 1.700.-. In der Variante Medium
zwischen EUR 540,- und EUR 850,-. Die Variante Large
ist ohne Selbstbehalt und deckt die vollen Kosten.
Außerdem kann gewählt werden, ob sich der Schutz
auf das Bundesland, Österreich oder sogar weltweit
erstrecken soll.

Mit Willkommens-Scheck, um sich wohl zu fühlen

Mit dem Willkommens-Scheck, für alle, die TOP MED
Privatpatient abschließen, wählt Ihr Kunde, ob er Nich-
traucher werden will, einen Gesundheitscheck nach
der klassischen chinesischen Medizin (TCM) oder eine
Ernährungsberatung bei Weight Watchers besuchen
möchte - kostenlos, versteht sich.

Die private Kranken-
versicherung der Wiener Städtischen

Mit einer Rechtsschutzversicherung der ARAG Öster-
reich ist Ihr gutes Recht weder eine Frage des Geldes
noch eine Frage der Zeit. Zum Beispiel bei einem
Rechtsstreit um einen Parkschaden. 

Um möglichen Schäden an ihrem Fahrzeug vorzubeu-
gen, hatte Agnes W.* eine Teilkaskoversicherung abge-
schlossen. Darin war auch das Risiko „Parkschäden“,
also Kollisionen mit einem unbekannten Kfz, versichert.
Agnes W. ärgerte sich zwar, als sie eines Tages ihr abge-
stelltes Auto beschädigt vorfand und feststellen mus-
ste, dass der „Täter“ offenbar Fahrerflucht begangen
hatte. 
Aber sie machte sich keine Sorgen, denn schließlich hat
sie ja eine Teilkaskoversicherung. 
Umso größer war ihre Verärgerung, als ihre Teilkasko-
versicherung die Übernahme der Reparaturkosten
ablehnte. 
Die Begründung: Der Schaden sei durch eine Kollision
mit einem Betonsockel verursacht worden. Da es sich
dabei um ein Selbstverschulden ohne Beteiligung eines
unbekannten Kfz handle, sei der Schaden nicht von der
Teilkaskoversicherung gedeckt.
Mit Hilfe eines von der ARAG benannten Anwaltes
erhob Agnes W. Klage auf Deckung gegen ihre Kasko-
versicherung – und bekam seitens des Gerichtes Recht:
Der im Gerichtsverfahren beigezogene Sachverständige
hielt in seinem Gutachten fest, dass der gegenständli-

che Schaden nicht durch eine Kollision mit einer Mau-
er oder mit einem Pkw, sehr wohl aber von einem Lkw,
aber auch von einem Anfahren an einen runden Licht-
mast stammen könne.
In einem (vom Rechtsanwalt von Agnes W. beantrag-
ten) Ergänzungsgutachten stimmte der Sachverständi-
ge der Versicherungsnehmerin der ARAG insoweit zu,
als das vorliegende Schadenbild nicht durch bloßes
Anfahren an einem größeren Gegenstand entstehen
könne.
Die Teilkaskoversicherung wurde daher zur Zahlung der
Reparaturkosten - abzüglich des vereinbarten Selbstbe-
haltes - sowie zur Übernahme der Anwaltskosten unse-
rer Versicherungsnehmerin in Höhe von 2.292,23 Euro
verpflichtet.

Wer Recht hat, soll auch Recht bekommen
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